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Ausschuss für Arbeit und soziale Sicherung 05.06.2013

Ausschuss für Schule, Sport, Kultur 06.06.2013

Gegenstand:

Bildungs- und Teilhabepaket

Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag / Mitteilung:

Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

[1 Zustimmung [Ü] Ablehnung U Kenntnisnahme für die Richtigkeit:

U einstimmig [D) gem. Beschlussvorschlag

MD mit Mehrheit [DJ abweichend:
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__ nein DL

Enthaltung
' Schriftführer/in



Briäuterunger:

Zuleizi wurde in den Ausschüssen für Schule, Sport und Kullur (08.11.2011, De.-Nr. 8/09/0041)
sowie Soziale Sicherung (16.11.2011, De.-Nr. 8/07/0026)) über das zum 01.01.2011 in Krefl
golretene iidungs- ung Teilhabepekei berichtet.

Nachlolgend werden Intormafionen zum aktuellen Umsetzungssiand osgeben.

iu Allgemeines

.Jas Jobcenter Kihein-Berg Isl zusländig für den Personenkreis der 503 I-Ermpfängen Tr die
Wehngele-, Kinderzuschlags- und SGE X. Empfänger sowie die Berschtigien nach 8 2 AsylbLG
Almen ger Rheinisch-Bergische Kreis die Aufgabe wahr. Eine rechtlich und Techlich einheitliche
Asigabenumsetzung ist bei allen Personenkreisen dureh eine sehr enge Abstimmung beide:
„aslungssiellen Sichergestell,

Die zuständigen Landesminisierien haben Umsetzungsempfehlungen zum Bildungs- und
Teilhabepakei formullert, Ge fortlaufend aktualisiert werden. In diese Handlungshinweise fließen
die Isrgebnisse der sich mehrenden Rechtsprechung und diverser jurisischen Fachprüfungen ein;
sie dienen als Grundlage für die kreisinternen Richtlinien.
Ein geeignetes DV-Verfahren steht zwar weiterhin nicht zur Verfügung. Die Verwaltung hat jedoch
dan Fallmanagement durch Eigenentwicklungen gut gelöst,

Um den hohen Revisionsanforderungen, erstmalig für das Jahr 2013, genügen zu können, Ist eine
Iimmenser Statisükaufwand milenisprechend sorgfälliger Datenerfassung notwendig.

Durch eine Lockerung der Anspruchsvorausselzungen für die Teilleistung „Lernförderung" resullieri
aklush ein erheblicher Bearbeilungsaufwand. Es werden Zunehmend Anträge auf Übernahme von
Kosten für Nachhilfestunden gestelli, die intensiv zu prüfen und mit einem hohen
Kechercheaufwand bei Eltern und Schule verbunden sind. Hier all es wellerhin unter
Berücksichligung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben des Landes gemeinsam ına
mit Veriretern der Schulen möglichst unbürokratische Lösungen zu erarbeiten.

Der Gesetzgeber hat Anfang ZOTS auf die ersten Erfahrungen bei der Uhnsetzung des Bildungs-
und Tellhabepakels reagiert, indem ar gesetzliche Ändeningen zur Optimierung der
elstungsorbringung Inillert hal So sollen ae. die Regelungen zum [Eigenanteil bei der
Schülerbeförderung und Iür die Kostenebrechnung von Klassenausfligen nrakikahler gestalte!
werden, Ding Verahschlecung des Gsselzes wird In Kürze erwarlal

Las Bildungs- und Telhabenaket wurde von den Berechtigien im Kheinisch-Dergischen Kreis sahr
gun angenommen. Die Inanspruchnahmeguole legt bei 64%. Allein im Jahr 2012 wurden S@17

_eislungen besniragt (5970 im SGB I, 2647 In gen anderen Nechtskreisen), wobei die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, denen der antragsunabhängige Schulbedar in Höhe von 100 € jährlich
gewann wurde, noch nicht berücksichtigt ist,
Spizenreiter bei den begehrten Leistungen sind die Miltsgsvernflegung sowis Klassenausflüge und
„fahrten.

Mitte 2612 nat das Lend NRW die Krilerien, nach denen die Kosten für Nachhilfeunterricht

übernommen werden können, deutlich geöffnel. Bisher geltende Beschränkungen wie
beispielsweise Lermmförderung zum Erreichen einer besseren Schulformempfehlung führen nicht



mehr von vornherein zu einsam Ausschlussorung. Selt dieser Lockerung bei der Übernahme der
Kosten für Lernförderung Ist In diesem Bereich eine konünuierliche Steigerung der Anträge zu
verzeichnen.

Im Jahr 2012 wurden insgesamt rd. 1,25 Mio. € an die anspruchsberechtigten Personen im REK
ausgezehi. Die Mittel teilen sich wie folat auf die einzeinen Leistungskomponenten auf

Schulausflge/Klessenfahrlen 13,1%

Ausstattung mi persönlicher Schulbedar! 285%

Schilerneförderung DA

Lernfürderung LER

Killagsverpfledung 35,8%

Teilhabe am sox. u. kull. Leben 5%

= Ehwichlungen und Leistungsanhleier

Mit den Einrichtungen und Leistungsanbieiern besteht sländig ein intensiver Auslausch. So konnte
die von den Trägern vielfach erbeiene Vereinfachung des AÄbrechnungsverfahrens bei der
Mittagsverpflegung durch umfängliche Kommunikation mit den Trägervertretern — Insbesondere im
Rahmen von vier Informationsveranstaltungen - vorbereitet und zum 01.02.2013 wellssitdeherd
problemlos eingeführt werden.

& Schulsoklalärkett

Die Schulsozialerbeit im Bildungs- und Teilhabepeket wird für die Jahre 2011 — 2013 über einen
Zuschuss des Bundes finanziert Die Höhe der Zuwendung entspricht 2,8 % der Kosten der
Unterkunfi und Heizung der SGB I-Empfänger (Harz NV). Für das Jahr 2011 beirug dieser
Zuschuss 1.102.491, 44 €, Tür 2012 wurde er in Höhe von 1.094.925,854 € gewährt, Über den nicht
vollständig verausgahlen Zuschuss aus 2011 wurde eine Rückstellung gebildet, die In 2014
aufgelöst wird, um für dieses Jahr die Finanzderung der Schulsozlalarbeii BTF zu sichern,

Der für Schulsozialarbeii vorgesehene Förderbetrag des Bundes wird auf der Grundlage des am
13.10.2011 vom Kreistag verabschledeien „Konzepts zur Mitlelverwendung Schulsozialarheit”
yerausgelhi (8. Drucks.-Nr. 5/01/6133). Das Konzupt siehl einerseits vor, duren gen Einsatz von
Sozialerbekerinnen und Sozlalarkster vor Ort unmittelbare Hilfestellung bei der Antragsstellung
von elsiungen zu geben und andererselle eine \elzehl von Kindern una Jugendlichen Im
„aisiungsbezug oder drohenden Leisiungsbezuu Über kommeunaliniliere Prolskte anzusprechen.

Im Laufe des Jahres 2012 konnten die im Konzemt bensnnlen 11 Suzialarbeitersiellen besetzl
warden. Durch eine Nlächendeckende Präsenz der Sozialarnelferinnen und Sozlalarballer an Gen

Schifen im Kreisgelilei heben scwchl im Bezug sieherde als auch potenzielle
eisiungsempfängerinnen und Leisiungsernpfänger eine wohnorinahes Möglichkeit, sich Über die
Fördermöglichkelten zu informieren und konkrele Hilfe bei der Antragstellung zu erhalten. [iese
Neratungsleistung wurde In 2012 von rd. 1.000 Klienien wahrgenommen. Dank der Präsenzzeilen
an den Schulen können die Sozialarbeilerinnen und Sozialarbeller darüber hinaus auch die

„ehrkräfte beraten und entlasten, sofem es sich urn Probleme bei der Antragstellung zB. für
Mittagessen oder Zuschüsse für Klassenfahrten handelt.

MH Fillie der Projekimitel können die Kommunen auf die örtlichen Gegebenheiten angepasste
Projekte  initieren, um Jugendlichen  sozials  Kompelenzen oder beispielsweise
Schlüsselqualifiikationen für eine spätere Berufstätigkeit zu vermitteln.

3.



Alle Projektanträge werden inhaltlich von ger Geschäfissielle „Schulsozialarbeit Bildung und
Teilhabe" dahingehend überprüft, ch ele den konzeptionellen Vorgaben (GB.
Zielgruppenorientiertheit, schullscher Bezug) entsprechen. In Zweffelsfällen enischeidel die „AG
Schulsczlaisrbeit, die das wa. Konzent entwickelt hat, über die Förderfählgkeil eines
Projsklantrags.

Sie zun beuligen Tag wurden baw. werden Insgesent! 23 Projekte In verschledenen finanziellen,
zeitlichen und personellen Rahmen durchgeliihrt
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